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Speicherung von Regenwasser für Brauchwasserzwecke 

 

1. Die Nutzung von Regenwasser kann sowohl zur Entlastung der öffentlichen Trinkwasser-

versorgung als auch der örtlichen kommunalen Kläranlagen beitragen. Die Verwendung von 

Regenwasser ist jedoch nur dort zulässig, wo auf Trinkwasserqualität verzichtet werden 

kann (z.B. bei der Hausgartenbewässerung oder der WC-Spülung). Die Verwendung von 

Regenwasser im Haushalt erfordert aus hygienischer Sicht höheren technischen Aufwand. 

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die Gefahr von Fehlanschlüssen 

hingewiesen. 

 

2. Niederschlagswasser wird in der Regel über Dachflächen gesammelt und sollte erst nach 

mechanischer Vorreinigung (Siebe, Filter) einem Speicher (Zisterne) zugeführt werden. Der 

Speicher sollte kühl und dunkel aufgestellt bzw. unterirdisch eingebaut werden. Der 

Speicher muss zudem mit einem Überlauf ausgestattet sein, über den das anfallende 

Überlaufwasser entweder oberflächennah versickert oder der örtlichen Kanalisation 

zugeführt werden kann. Für Regenwasserspeicheranlagen sind vorzugsweise fugenlose 

und wasserdichte Fertigteilbehälter zu verwenden. Diese Anlagen werden in der Regel mit 

Vorfilter, Zu- und Überlauf geliefert und sind für den Erdeinbau vorgesehen. Die Anlage 

sollte durch eine Fachfirma errichtet und regelmäßig gewartet und gereinigt werden. 

 

3. Bei der Regenwassernutzung sind die DIN 1989 (Regenwassernutzungsanlagen), das 

DVGW-Arbeitsblatt W 555 (Nutzung von Regenwasser im häuslichen Bereich) sowie die 

Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (TrinkwV) zu beachten. Insbesondere sind 

folgende technischen Regeln einzuhalten: 

 Eine Verbindung zwischen einer Trinkwasser- und einer Nicht-Trinkwasserleitung (hier 

Behälter- oder Zisternenwasserleitung) ist verboten (§ 17 Abs. 6, Satz 1 TrinkwV). 

 Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme müssen dauerhaft farblich 

unterschiedlich gekennzeichnet werden (§ 17 Abs. 6, Satz 2 TrinkwV). 

 An jedem eventuell für das Regenwasser installierten Entnahmehahn ist ein 

Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ anzubringen (§ 17 Abs. 6, Satz 3 TrinkwV). 

 Für eine eventuelle Befüllung des Behälters bzw. der Zisterne mit Trinkwasser muss die 

Zuleitung über einen freien Auslauf nach DIN 1989, Teil 1 

(Regenwassernutzungsanlagen) erfolgen. Ein Rohrtrenner ist als unzureichend 

abzulehnen.  
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4. Die Regenwassernutzungsanlage ist dem Geschäftsbereich Gesundheit im Landratsamt bei 

Inbetriebnahme mit beiliegendem Vordruck nach § 13 Abs. 4 TrinkwV anzuzeigen. 

 

5. Bei der Nutzung von Regenwasser sind außerdem die Anforderungen der örtlichen 

Satzungen für die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu 

berücksichtigen. Die  Regenwassernutzung im Hausbereich ist deshalb auch der Stadt oder 

Gemeinde bzw. den jeweiligen Unternehmen für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung zu melden. 

 

6. Weitere Informationen zur Regenwasserspeicherung können dem Leitfaden 

„Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung“ des Ministeriums für Umwelt und Verkehr 

Baden-Württemberg entnommen werden. 

 

 

Weitere Informationen des Rems-Murr-Kreises finden Sie im Internet unter 

http://www.rems-murr-kreis.de.  

http://www.rems-murr-kreis.de/
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Absender (Unternehmer / Inhaber): 

Name, Vorname   

Firma   

Anschrift   

PLZ / Ort   

Telefon / Fax / E-Mail   

 

2. Hiermit zeige ich Folgendes an: 

  Inbetriebnahme einer Anlage 
 

  Wiederinbetriebnahme einer Anlage 
 

  Stilllegung einer Anlage 
 

am/zum   
 

  Betrieb einer existierenden Anlage 

1. Standort der Anlage: 

  
Anschrift 

  
PLZ, Ort 

  
Gebäude / Gebäudeteil 

3. Herkunft des Betriebswassers: 

 Hausbrunnen 
 

 Dachablaufwasser 
 

 Oberflächenwasser 
 

 Grauwasser (aus Bad, Dusche, Handwasch-   

becken, Waschmaschine) 
 

 Sonstiges: 

6. Allgemeines: 

a) Wie viele Wohneinheiten werden mit  
Betriebswasser versorgt?   

 Anzahl 

b) Wie viele Verbraucher werden mit  
Betriebswasser versorgt?   

 ca. Anzahl 

c) Wie hoch ist der geschätzte Betriebs-
wasseranfall pro Jahr?   

 ca. m3 

d) Haben Sie einen Wartungsvertrag  
abgeschlossen?  ja /  nein 

5. Ansprechpartner vor Ort: 

  
(ggf. Titel) Name, Vorname 

  
Anschrift 

  
PLZ / Ort 

  
Telefon / Fax 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Gesundheitsamt 

Postfach 1413 

71328  Waiblingen 

7. Wurden folgende Anforderungen beachtet: 

a. Wurde die Anlage von einer zertifizierten 
Fachfirma installiert?  ja /  nein 

 
b. Sind die Rohrleitungen farblich abgehoben 

und die Entnahmestellen deutlich mit der 
Aufschrift „Kein Trinkwasser“ 
gekennzeichnet?   ja /  nein 
 

c. Erfolgt die Wassernachspeisung aus der 11 
Trinkwasserversorgung ausschließlich  
mittels freiem Auslauf?   ja /  nein 

 
 _______   
              Ort, Datum                                     Unterschrift 

 

Anzeige nach § 13 Absatz 4 der Trinkwasserverordnung 

(Nutzung einer Wasseranlage mit Nicht-Trinkwasserqualität) 

4. Herkunft des Nachspeisungswassers: 

 zentrale Trinkwasserversorgung 
 

 Sonstiges:  


